
Die in der Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung fest-

gelegten »Versorgungsmedizinischen Grundsätze« sind auf der 

Grundlage des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft 

unter Anwendung der Grundsätze der evidenzbasierten Medizin 

fortzuentwickeln. Der zuständige Ärztliche Sachverständigenbei-

rat Versorgungsmedizin hat eine Anpassung der Anlage an den 

aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und versorgungs-

medizinischen Erfordernisse empfohlen. 

Hier die einleitende Begründung und die Änderungen.

B. Besonderer Teil 

I. Zu Artikel 1 

1. Zu Nummer 1 

Die bisherige Fassung sieht Hilflosigkeit bei Kindern und Ju-

gendlichen mit Diabetes mellitus bis zum Alter von 16 Jahren als 

gegeben an. Dieser Beurteilungsmaßstab bleibt unverändert. Dar-

über hinaus handelt es sich stets um eine Einzelfallentscheidung. 

Ein ausdrücklicher Hinweis hierauf die Altersgruppe von 16 bis 18 

Jahren betreffend ist entbehrlich. 

2. Zu Nummer 2 

Das Bundessozialgericht hat wiederholt, zuletzt am 23.04.2009 

(Az: B 9 SB 3/08 R), gerügt, dass im Abschnitt Zuckerkrankheit 

(Diabetes mellitus) in den bis Ende 2008 gültigen »Anhaltspunkte 

für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungs-

recht und nach dem Schwerbehindertenrecht« und der seit dem 

01.01.2009 geltenden Versorgungsmedizin-Verordnung (Vers-

MedV) die Auswirkungen des Therapieaufwands bei Diabetes mel-

litus auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei der Feststel-

lung des Grads der Behinderung nicht ausreichend berücksichtigt 

würden. Die neue Fassung von Teil B Nummer 15.1, Zuckerkrank-

heit (Diabetes mellitus), der Versorgungsmedizinischen Grundsät-

ze (Anlage zu § 2 der VersMedV) wurde unter Beachtung der Vorga-

ben des Bundessozialgerichts auf der Basis des aktuellen Stands der 

medizinischen Wissen-schaft unter Anwendung der Grundsätze 

der evidenzbasierten Medizin von einer Arbeitsgruppe ausgewie-

sener Experten vorgeschlagen und vom Ärztlichen Sachverständi-

genbeirat Versorgungsmedizin in seiner Sitzung am 4. November 

2009 beschlossen. 

Der Beirat stellte ausdrücklich fest, dass eine gesunde Lebens-

führung – auch wenn sie zeitaufwändig realisiert wird – zu keiner 

Beeinträchtigung der Teilhabe in der Gesellschaft führt. Durch die 

Formulierung »außergewöhnlich schwer regulierbare Stoffwech-

sellage« wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Teilhabebe-

einträchtigungen sowohl durch schwere hyperglykämische Stoff-

wechselentgleisungen als auch durch Hypoglykämien, die jeweils 

der dokumentierten invasiven Fremdhilfe bedürfen, hervorgerufen 

werden können. Die neue Bewertung berücksichtigt, dass die Art 

der Stoffwechseldysregulation und die Hypoglykämieneigung den 

Therapieaufwand und somit die Teilhabebeeinträchti-gung be-

dingt. Der Therapieaufwand, insbesondere die ständige notwen-

dige Anpassung der Insulindosis, muss dokumentiert sein, um die 

Teilhabebeeinträchtigung und somit den GdS beurteilen zu kön-

nen. Einschnitte in der Lebensführung zeigen sich z. B. bei der Pla-

nung des Tagesablaufs, der Gestaltung der Freizeit, der Zubereitung 

der Mahlzeiten, der Berufsausübung und der Mobilität.

Die Änderungen

Die Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung vom 

10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2412), die durch Verordnung vom 

1. März 2010 (BGBl. I S. 249) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

1. In Teil A Nummer 5 Buchstabe d Doppelbuchstabe jj werden 

die Wörter „bei fortbestehender instabiler Stoffwechsellage bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres“ gestrichen. 

2. In Teil B wird Nummer 15.1 wie folgt gefasst: 

15.1 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 

Die an Diabetes erkrankten Menschen, deren Therapie regelhaft 

keine Hypoglykämie auslösen kann und die somit in der Lebens-

führung kaum beeinträchtigt sind, erleiden auch durch den The-

rapieaufwand keine Teilhabebeeinträchtigung, die die Feststellung 

eines GdS rechtfertigt. 

Der GdS beträgt 0.

Die an Diabetes erkrankten Menschen, deren Therapie eine Hypo-

glykämie auslösen kann und die durch Einschnitte in der Lebens-

führung beeinträchtigt sind, erleiden durch den Therapieaufwand 

eine signifikante Teilhabebeeinträchtigung. 

Der GdS beträgt 20. 

Die an Diabetes erkrankten Menschen, deren Therapie eine Hypo-

glykämie auslösen kann, die mindestens einmal täglich eine doku-

mentierte Überprüfung des Blutzuckers selbst durchführen müssen 

und durch weitere Einschnitte in der Lebensführung beeinträch-

tigt sind, erleiden je nach Ausmaß des Therapieaufwands und der 

Güte der Stoffwechseleinstellung eine stärkere Teilhabebeeinträch-

tigung. 

Der GdS beträgt 30 bis 40.

Die an Diabetes erkrankten Menschen, die eine Insulintherapie mit 

täglich mindestens vier Insulininjektionen durchführen, wobei die 

Insulindosis in Abhängigkeit vom aktuellen Blutzucker, der folgen-

den Mahlzeit und der körperlichen Belastung selbständig variiert 

werden muss, und durch erhebliche Einschnitte gravierend in 

der Lebensführung beeinträchtigt sind, erleiden auf Grund dieses 

Therapieaufwands eine ausgeprägte Teilhabebeeinträchtigung. Die 

Blutzuckerselbstmessungen und Insulindosen (beziehungsweise 

Insulingaben über die Insulinpumpe) müssen dokumentiert sein.

Der GdS beträgt 50. 

Außergewöhnlich schwer regulierbare Stoffwechsellagen können 

jeweils höhere GdS-Werte bedingen. 
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Behindertenpolitik Interview

Qualifikation zum Return-to-work Coordinator  

wird fortgesetzt
Arbeit und Leben DGB/VHS NW und Return2work bieten Schulungen in 2011 an

 Frau Krug,  in einer unserer Ausgaben im Sommer 2008 

haben wir für Sie das Interesse an einer Qualifizierung zum Ein-

gliederungsberater bzw. -beraterin abgefragt. Was ist daraus ge-

worden?

Krug: Das Interesse war seinerzeit enorm. Über 70 An-

fragen per Mail, Telefon, etc. Wir waren völlig überrascht. Für 

uns war damit klar, dass es Bedarf gibt. Mit Unterstützung von 

Return2work nahmen wir den Kontakt zur Deutschen Gesetz-

lichen Unfallversicherung (DGUV) auf, die die Lizenz für die 

Ausbildung der Disability Manager (CDMP) und der Return-

to-work Coordinator (CRTWC) in Deutschland inne hat.

Da die Ausbildung zum CRTWC – wir haben sie dann 

Eingliederungsberater bzw. -beraterin genannt – bis dato in 

der Bundesrepublik nicht gab, haben wir diese als Pilotpro-

jekt gemeinsam mit der DGUV aufgelegt.

 Und, hatten Sie Erfolg?

Krug: Anfangs lief es mit den Anmeldungen recht 

schleppend und wir wurden etwas unruhig, aber dann kurz 

vor Beginn des ersten Ausbildungsmoduls zog es dann doch 

an und es waren in beiden Ausbildungsgängen ca. 15  Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen, also eine zufrieden stellende 

Größe. Nach Beginn der Ausbildung war die Nachfrage so 

hoch, dass wir uns entschlossenen, zusätzlich einen dritten 

Ausbildungsgang im zweiten Halbjahr 2009 anzubieten. 

Und auch der war am Ende gut besucht. 

 Das hört sich ja nach einer Erfolgsgeschichte an. Warum 

gab es in 2010 keine erneuten Angebote?

Althoff: Es gab interne Gründe mit dem Bildungsverbund 

der DGUV, das Angebot mit uns als externe Bildungsträger 

nicht weiter zu gestalten. Dies haben wir sehr bedauert. Wir 

haben die Zeit genutzt, das Konzept zu evaluieren, zu ver-

bessern und einen neuen Kooperationspartner zu finden.

 Also geht es weiter!

Althoff: Natürlich. Das Interesse in den Betrieben am 

BEM ist ungebrochen, wenn nicht sogar noch verstärkt. 

 Viele merken, dass es mit einer Betriebsvereinbarung zum 

BEM nicht getan ist. Viele schließen Betriebsvereinbarun-

gen ab, die sich theoretisch schön anhören, praktisch aber 

nicht umzusetzen sind. Andere Betriebe verabreden eine Art 

BEM, die  jeglicher Mitbestimmungspflicht entbehrt und in 

der Aufklärung, Datenschutz und Beteiligung an letzter statt 

an erster Stelle steht.  

 Auch wir hören leider in letzter Zeit von immer schlimmeren 

Auswüchsen, die unter dem Namen BEM in den Betrieben vollzo-

gen werden. Da ist dringend Einhalt durch die Interessenvertretun-

gen geboten. Wie sieht Ihr  neues Angebot aus?

Krug: Wir konnten als neuen Kooperationspartner die 

Technische Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitati-

onswissenschaften, gewinnen, die unser Qualifizierungsan-

gebot nun fachlich und inhaltlich begleitet. Neben Fach-

referentinnen und -referenten unterstützen studentische 

Tutorinnen und Tutoren unsere Teilnehmer und Teilneh-

merinnen bei der Abschlusspräsentation, die als eine Art 

Prüfung für das Universitätszertifikat gilt. 

 Was heißt das genau?

Althoff: Die Ausbildung besteht aus 4 drei tägigen Mo-

dulen. Zum Abschluss haben die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer die Aufgabe, einen BEM Fall aus ihrer Praxis zu 

reflektieren und dem Plenum, dem Hochschulprofessor so-

wie seinen Fakultätsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zu 

präsentieren.

 Was ist an dieser Ausbildung anders als an der CDMP oder 

CRTWC Ausbildung?

Althoff: Einiges. Wir haben die schulischen Eingangs-

voraussetzungen weggelassen, da uns das schon bei der 

CRTWC Ausbildung als wenig hilfreich erschien.

Auch sind  Erfahrungen mit BEM nicht zwingend erfor-

derlich, wir gehen allerdings davon aus, dass unsere Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer sich bereits mit dem BEM 

auseinander gesetzt haben. Anders ist auch die Prüfung: 

die Prüflinge der ersten Reihe mussten 300 Multiple Choice 

Gerda Krug und Volker Althoff im Interview
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IDM im 
  Jahnstadion Bottrop

Sport | IDM in Bottrop |Sportlerportraits

Vom 11. bis 13. Juni 2010 fanden die Internationalen Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der 
Menschen mit Behinderung in Bottrop statt. Es wurden 400 Meldungen von insgesamt 27 Nationen 
abgegeben. Dies ist das beste Ergebnis seit mehreren Jahren, bestätigt Andreas Geist vom BSNW 
(Behindertensportverband NRW.)- In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige der herausragenden 
Sportler und Vereine im Portrait vorstellen.
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Margarita Fischer

Bei den spannenden Rollstuhlwett-

kämpfen wurde die 17-jährige Marga-

rita Fischer (TV Wattenscheid 01) Vize-

meisterin auf den Strecken 100 m und 

200 m. Beim 400-Meter-Lauf wurde sie 

Siegerin bei einer Zeit von 78,37 sec. 

Die 100-Meter-Strecke legte sie in 21,26 

sec, die 200-Meter-Strecke in 38,49 sec 

zurück. 3,5 sec brauchte sie länger als 

die Siegerin Yvonne Sehmisch vom LC 

Cottbus. Der Abstand zu Amy Siemons 

(NL), 3. Platz, betrug  6,10 sec.

TV Wattenscheid 01

Die jüngste Teilnehmerin von Wattenscheid war Uta Streckert, die auf 

100 Meter und 200 Meter in der weiblichen Jugend Klasse B, jeweils deutschen 

Rekord lief. Daniel Sodomann (männl. Jugend Klasse B) holte sich den Meisterti-

tel beim 100-Meter-Lauf. Jenny Budde (weibl. Jugend B) belegte den 3. Platz beim 

100-Meter-Lauf.

Weitere Gewinner/-innen

Tamira Slaby Deutsche Meisterin auf 100 Meter und 200 Meter

Thomas Loosch  Deutscher Meister im Kugelstoßen, 3. Platz Diskus

Sebastian Dietz 3. Platz Diskus 3. Platz Kugelstoßen

Rene Schramm 3. Platz 100 m 2. Platz 200 m

Fred Weber  Meister der Senioren (S 60) Speerwerfen und Kugelstoßen 

Vizemeister im Diskuswerfen

TSV Bayer 04 
  

Markus Rehm gewann im Weitsprung mit 6,72 m und verfehlte knapp seinen 

Weltrekord der bei 6,84 m liegt. Im 100-Meter-Sprint belegten Astrid Höfte (14,94 

sec) und Markus Rehm (11,98 sec) den 3. Rang. Marc Lembeck belegte Platz 3 im 

Diskuswerfen (32,57m). Im Speerwerfen der Frauen kam Victoria Grmartke mit 

24,97 m auf den 2. Platz. Frank Tinnemeier erreichte auch einen 2. Rang und 

zwar im Kugelstoßen (13,11m).



139 | 2010

• DuoBack Bürostuhl mit und ohne Nackenstütze

• Arthrodesenstuhl  und separate Beinauflage

•  Höhenanpassung der Stühle – auch für kurze Menschen

•  Schwerlaststuhl für Menschen zwischen 100 und 200 KG

• Sira Stehhilfe, Muvman Steh-Sitzhilfe

•  höhenverstellbare Schreibtische (ab 620 mm bis 1310 mm)

• Docuglide Vorlagenauflage

• Mousepad mit Gelenkauflage 

• rollbare und feste Stehpulte 

• TFT-Bildschirmhalter

»Wir schaffen Erleichterung 
im Büro für Menschen mit 
Einschränkungen.«
Wilhelm JacobsWilhelm Jacobs

Wir beraten Sie gerne – sprechen Sie uns an

Klimpel & Jacobs GmbH 
Koloniestraße 88 • 47057 Duisburg 
Tel. 0203-295580 • Fax 0203-2955855
E-Mail: w.jacobs@klimpel-jacobs.de
Internet: www.klimpel-jacobs.de

Anzeige

Behindertenpolitik Arbeitsmedizinische VorsorgeRecht Aktuelle Urteile

Jetzt aber los – neuen EU-weiten Parkausweis beantragen

Alte Parkausweise für behinderte Menschen verlieren 
zum Jahresende ihre Gültigkeit.

Im Jahr 2001 wurde der Parkausweis für behinderte Men-

schen nach europäischem Muster eingeführt. Die alten, 

noch nicht EU-weiten Ausweise, die vor 2001 ausgegeben 

wurden, verlieren zum 31. Dezember 2010 ihre Gültigkeit.

Daher müssen allen Betroffenen, die noch einen alten 

Parkausweis besitzen (vor 2001), rechtzeitig den neuen Aus-

weis beim Straßenverkehrsamt oder bei der Gemeindever-

waltung vor Ort zu beantragen. Der alte Ausweis wird dann 

eingezogen. Für den EU-weiten Parkausweis wird ein Pass-

foto benötigt.

Ab dem 1. Januar 2011 gelten nur noch die neuen Par-

kausweise. Sie sind EU-weit gültig; beim Parken gelten die 

Bestimmungen des jeweiligen Landes.

Im Unterschied zu den alten Parkausweisen werden im 

neuen EU-Parkausweis die persönlichen Informationen 

(Name, Passfoto) ausschließlich auf der Rückseite einge-

tragen. So wird vermieden, dass persönliche Daten für je-

dermann von außen einsehbar sind, wenn der Ausweis im 

Fahrzeug liegt.

Wenn Sie bereits den ab 2001 ausgegebenen EU-Parkaus-

weis besitzen, müssen Sie keinen neuen Ausweis beantragen.

Nähere Informationen unter 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=432&langId=de

Die dort angebotene downloadbare Broschüre bietet In-

formationen, die einen Überblick über die Bedingungen zur 

Verwendung des Parkausweises für Menschen mit Behinde-

rungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europä-

schen Union geben. 

Rechtslage

Aktuelle Urteile

Tipp | Intern

Besuchen Sie uns dieses Jahr wieder auf der 
RehaCare in Düsseldorf
Halle 3, Stand 3 H 82.
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Behindertenpolitik Interview 

Fragen in 2 x drei Stunden beantworten. Dies schien uns 

eher eine überlange  Konzentrationsübung als eine Wissens-

abfrage zu sein. 

Unser neues Konzept ist praxis- und handlungsorien-

tiert, das heißt, wir wollen unseren Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern ein Maximum an praktischen Handlungsmög-

lichkeiten für ihre wichtige Arbeit als Eingliederungsberater 

bzw. -beraterin mitgeben. Außerdem soll mit Unterstützung 

junger Fachstudierender eine Verbindung zwischen univer-

sitärer Lehre und betrieblicher Praxis hergestellt werden. 

 Wann wird das Angebot raus kommen?

Krug: Ein Ausbildungsgang startet im Januar, eine wei-

terer im März 2011. Unsere Adressaten sind neben betrieb-

lichen Interessenvertretungen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter aus dem Personalbereich, aus Sozialabteilungen, des 

betriebsärztlichen Dienstes sowie weitere Interessierte. Denn 

ein gutes BEM funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten 

das gleiche gemeinsame Wissen haben und somit Hand in 

Hand arbeiten können. Wer vor Erscheinen des Flyers zur 

Ausbildung Infos braucht kann sich bei uns im Büro mel-

den und ggf. schon die Termine etc. erfragen oder einfach 

auf unserer Homepage unter www.aulnrw.de nachsehen. 

 Wird es denn bei dieser Ausbildung zum Ausbildungserhalt 

auch einen Rezertifizerungszwang geben?

Althoff: Nein, wir wollen daraus keinen Zwang machen, 

wobei ich grundsätzlich Fort- und Weiterbildung gut und 

wichtig fi nde, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich per-

sönlich freue mich sehr, dass sich aus unseren letzten 3 Aus-

bildungsgängen mittlerweile ein sehr gut funktionierendes 

Netzwerk gebildet hat, das weit über Mandat, Betriebsart 

und Bundesland hinweg organisiert ist. Das gilt es während 

und nach einer solchen Qualifi zierung zu fördern, um das 

Interesse am Thema im Sinne der hilfebedürftigen erkrank-

ten Kollegen und Kolleginnen hoch zu halten.

 Das war ein schönes Schlusswort. Wir danken für das 

 Interview, wünschen Ihnen viel Erfolg und vielleicht können wir Sie 

beide auch erneut dafür gewinnen, die Wichtigkeit der Qualifizie-

rung im SBV Mandat auf unseren Jahrestagungen vorzustellen. Bis 

dahin sagen wir vielen Dank und viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben.

Das Interview für die Arbeitsgemeinschaft führte 

Martin Bsdurek.

Veranstaltungs-Tipp | Arbeit gesund und produktiv

Kolloquium mit dem DGB Bildungswerk e. V. 
und der Deutschen MTM-Vereinigung e. V.
 

Kann Arbeit gesund und produktiv zugleich sein? Einsei-

tige Belastungen, Zeit-  und immer mehr Leistungsdruck 

sind nur einige der Faktoren, die die Globalisierung mit 

sich gebracht hat. Auf der einen Seite wollen und müssen 

wir im internationalen Wettbewerb bestehen, d.h. Produk-

te müssen effi zient hergestellt werden damit die Arbeits-

plätze erhalten bleiben – leider ohne Rücksicht auf die 

Gesundheit der Menschen. Auf der anderen Seite steigt 

die Zahl der Ausfalltage durch die dauerhafte einseitige 

körperliche Belastung und den psychischen Druck auf die 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen seit Jahren an.

Dennoch müssen Arbeitsabläufe menschengerecht gestal-

tet werden, und das kann nur unter Einbeziehung einer 

Gefährdungsbeurteilung geschehen. Die Berücksichtigung 

der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den 

Planungsprozess kann die Arbeits- und Beschäftigungsfä-

higkeit der Kolleginnen und Kollegen zusätzlich fördern 

und erhalten. Dies ist nicht die Aufgabe eines Einzelnen, 

sondern eine Gemeinschaftsaufgabe von Managern, Füh-

rungskräften, Betriebsräten, von Planern, Personalexper-

ten, Arbeitsmedizinern, Wissenschaftlern und Menschen 

aus der Praxis.

Dieses gemeinsame Kolloquium der MTM-Vereinigung e.V. 

und des DGB Bildungswerkes e.V. soll Impulse geben, die 

vorhandenen Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. 

Gleichzeitig soll weiterer Gestaltungsbedarf für gesunde 

und produktive Arbeit erarbeitet und benannt werden. 

Diese Veranstaltung schafft eine neue Diskussionsgrundla-

ge für den Grundstein eines Gesundheitsmanagements in 

Ihrem Betrieb.

Datum: 22. September 2010

Ort: Düsseldorf, Hans-Böckler-Str. 39, Saal 4

Kursgebühr:   250,00 Euro   

zzgl. Tagungspauschale von 35,00 Euro 

inkl. MwSt.

Weitere Details zum Ablauf der Veranstaltung unter

http://www.betriebsratsqualifi zierung.de/sites/betriebs-

ratsqualifi zierung.de/dateien/fl yer/10-08-03-MTM-Veran-

staltung_0.pdf

oder http://www.betriebsratsqualifi zierung.de/MTM156   




